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Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG  
Errichtung und Betrieb von 9 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Vestas V162 mit einer 
Nennleistung von je 7,2 MW, einer Nabenhöhe von 119 m, einem Rotordurchmesser von 
162 m und einer Gesamthöhe von 200 m in der Gem. Sonnenborstel; Antragstellerin: 
BayWa.re Wind GmbH, München 
 
Ergebnis 
 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den geplanten Windpark. Ziele 
der Raumordnung stehen den WEA nicht entgegen. 
 
Begründung und Hinweise 

 Die Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2003 zur Windener-
gienutzung mit Ausschlusswirkung finden keine Anwendung mehr (Kreistagsbeschluss vom 
28.06.2019). 

 Die westlich gelegenen WEA 1,2,3 und 5 liegen Bereichen, die im RROP als Vorsorgege-
biete für Natur und Landschaft, Erholung und z.T. Landwirtschaft dargestellt werden. Ziele 
der Raumordnung sind hier nicht betroffen. 

 RROP-Entwurf 2024: Die östlichen WEA-Standorte befinden sich innerhalb des geplanten 
Vorranggebiets Windenergienutzung „Westlich Sonnenborstel“.  

 Die WEA befinden sich in einem MVA-Bereich mit baulichen Höhenbegrenzungen. Ich gehe 
davon aus, dass die Bundeswehr beteiligt ist.  
 

Gez.  
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